
GesUVV: 6. Infektionsschutzrechtliche Maßnahmen

6.   Infektionsschutzrechtliche Maßnahmen 

Das Gesundheitsamt führt erforderliche infektionsschutzrechtliche Ermittlungen gemäß IfSG durch und 
veranlasst notwendige Schutzmaßnahmen.


